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§ 1 Name, Sprecherhochschule und Aufgaben des Sonderforschungsbereichs 

1. Der Sonderforschungsbereich (SFB) ›Produktion von Migration‹ ist eine rechtlich unselbstständige 

Einrichtung der Universität Osnabrück. 

2. In dem Sonderforschungsbereich werden miteinander zusammenhängende Forschungsvorhaben auf dem 

Gebiet der interdisziplinären Migrationsforschung bearbeitet. Er gliedert sich in Projektbereiche und 

Teilprojekte. 

3. Des Weiteren setzt sich der Sonderforschungsbereich zur Aufgabe, die Interaktion mit anderen For-

schungseinrichtungen, die wissenschaftliche Weiterqualifizierung, die internationale Zusammenarbeit sowie 

die Chancengleichheit zu fördern und die Forschungsansätze und -ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zu 

vermitteln.  

§ 2 Mitgliedschaft 

1. Mitglieder des Sonderforschungsbereichs sind die Leiter:innen und die wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen 

aus Grund- und Ergänzungsausstattung der dem Sonderforschungsbereich angehörenden Teilprojekte. Darüber 

hinaus kann jede promovierte oder promovierende Person Mitglied des Sonderforschungsbereichs werden, die 

an einer der beteiligten Universitäten zum Thema des Sonderforschungsbereichs forscht. Die Mitgliedschaft 

ist nicht notwendigerweise an eine Förderung im Rahmen des Sonderforschungsbereichs geknüpft. 

2. Die Mitgliedschaft ist beim Vorstand des Sonderforschungsbereichs zu beantragen. Über diesen Antrag 

entscheidet die Teilprojektleitendenversammlung mit einfacher Mehrheit. Der Aufnahme als Mitglied soll in 

der Regel eine halbjährige Mitwirkung im Sonderforschungsbereich vorausgehen. Wenn ein:e promovierte:r 

Wissenschaftler:in ein Teilprojekt vorlegt, das gemäß § 3 in den Finanzierungsantrag des 

Sonderforschungsbereichs an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) einbezogen wird, erwirbt diese 

Person damit sofort die Mitgliedschaft. 

3. Die Mitgliedschaft endet, wenn das Mitglied seinen Austritt aus dem Sonderforschungsbereich beim Vorstand 

schriftlich anzeigt, mit Beendigung des Promotionsverfahrens oder des Arbeitsverhältnisses, welches die 

Mitgliedschaft begründete sowie bei Ausscheiden eines Teilprojekts aus dem Sonderforschungsbereich für die 

darin Tätigen, sofern sie nicht von anderen Teilprojekten übernommen wurden. 

4. Über die Aberkennung der Mitgliedschaft entscheidet die Teilprojektleitendenversammlung mit 

Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder.  

§ 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

1. Unter Beachtung der allgemeinen Regelungen (Hochschulprinzip, Voraussetzungen für eine Teilprojektleitung 

u.ä.) berechtigt die Mitgliedschaft im Sonderforschungsbereich zur Vorlage eines Projektentwurfs beim 

Vorstand des Sonderforschungsbereichs. 

2. Die Mitglieder sind zur Zusammenarbeit, gegenseitigen Beratung und Unterstützung verpflichtet. Gemeinsame 

Ressourcen des Sonderforschungsbereichs können von allen Mitgliedern im Rahmen der vorhandenen 

Möglichkeiten in Anspruch genommen werden. Ferner sind die Mitglieder verpflichtet, dem Vorstand auf 

seinen Wunsch über den Stand ihrer Arbeiten zu berichten und den Vorstand bei der Abfassung von 

Arbeitsberichten zu unterstützen, die der DFG vorgelegt werden. 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, an der konzeptionellen und organisatorischen Arbeit, der Weiterqualifizierung 

der Wissenschaftler:innen in frühen Karrierephasen, der Förderung von Chancengleichheit und Diversität 

sowie an der internen Organisation nach Maßgabe der Ordnung mitzuwirken. 

4. In Veröffentlichungen, die auf die Forschungsarbeiten des Sonderforschungsbereichs zurückgehen, muss auf 

die Förderung durch die DFG hingewiesen werden. 

5. Jede Teilprojektleitung ist verpflichtet, nach Abschluss einer Förderperiode bzw. bei Beendigung des 

Teilprojektes innerhalb von 3 Monaten einen Bericht über die Arbeiten im Projekt vorzulegen. Das Ende der 

Mitgliedschaft berührt diese Pflicht nicht. 
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6. Scheidet eine Teilprojektleitung aus dem Sonderforschungsbereich aus, können die dem Sonderfor-

schungsbereich für das betroffene Teilprojekt bewilligten Geräte und Finanzmittel während der Laufzeit des 

Sonderforschungsbereichs prinzipiell nicht an eine andere Einrichtung mitgenommen werden; eine 

anderweitige Lösung (z.B. Mitnahme von Geräten) bedarf der Zustimmung des Vorstands des 

Sonderforschungsbereichs sowie der Präsidentin oder des Präsidenten bzw. des zuständigen 

Präsidiumsmitglieds der Universität Osnabrück. Eine Standortänderung von Geräten im Wert von über 10.000 

Euro während der Laufzeit des Sonderforschungsbereichs ist der DFG mitzuteilen. 

§ 4 Organisatorischer Aufbau und Gremien des Sonderforschungsbereichs 

1. Der Sonderforschungsbereich hat folgende Organe: 

a) Mitgliederversammlung 

b) Teilprojektleitendenversammlung 

c) Vorstand 

d) Sprecher:in und Stellvertrende:r Sprecher:in 

2. Die Gremien des Sonderforschungsbereichs können Beschlüsse auch im Umlaufverfahren fassen. Alle 

Sitzungen können sowohl in Präsenz als auch im Hybrid- und Online-Format stattfinden. 

3. Teilprojektleiter:innen sind diejenigen Wissenschaftler:innen, die das Forschungsvorhaben maßgeblich 

konzipiert haben. Die Teilprojektleiter:innen sind in den Anträgen genannt. Besitzt ein Teilprojekt mehrere 

Teilprojektleiter:innen, so sind diese mit allen Rechten und Pflichten gleichberechtigt. Bei schwerwiegenden 

Uneinigkeiten benennt der Vorstand eine hauptverantwortliche Teilprojektleitung. 

§ 5 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

1. Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglieder des Sonderforschungsbereichs an. Alle Mitglieder haben 

Rede- und Antragsrecht. Alle Mitglieder des Sonderforschungsbereichs sind stimmberechtigt. 

2. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Entgegennahme des Berichts des:der Sprecher:in  

b) Beratung über die Tätigkeitsfelder des Sonderforschungsbereichs, seine Öffentlichkeitsarbeit und die 

Umsetzung seiner Ziele  

c) Erarbeitung und Unterbreitung von Vorschlägen zur Änderung dieser Ordnung an die zuständigen 

Fachbereichsräte  

d) Die Mitgliederversammlung ist zugleich die Gleichstellungsversammlung des Sonderforschungsbereichs 

und wählt den:die Beauftragte:n für Chancengleichheit und Diversität, der:die die Funktion des:der 

dezentralen Gleichstellungsbeauftragten des Sonderforschungsbereichs übernimmt (§ 9). 

3. Die Mitarbeiter:innen aus Grund- und Ergänzungsausstattung der dem Sonderforschungsbereich angehörenden 

Teilprojekte sowie die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 aufgenommenen Mitarbeitenden bilden die 

Mitarbeitendengruppe der Mitgliederversammlung. Die Gruppe wählt mit absoluter Mehrheit aus ihrer Mitte 

eine:n Vertreter:in sowie eine:n Stellvertreter:in. Der:die gewählte Vertreter:in der Mitarbeitendengruppe ist 

zugleich Mitglied im Vorstand. Die Amtszeit entspricht derjenigen nach § 7 Abs. 3. 

4. Bei Vorschlägen zur Änderung der Ordnung entscheidet die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit, 

bei der Wahl der Beauftragten für Chancengleichheit und Diversität sowie in allen anderen, hier nicht explizit 

aufgeführten Fällen mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Die Mitgliederversammlung ist 

beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

5. Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal pro Jahr zusammen. Sie wird mit einer Ladungsfrist von 

mindestens 14 Tagen durch den:die Sprecher:in des Sonderforschungsbereichs einberufen. Die Tagesordnung 

wird spätestens eine Woche vor der Sitzung an alle Mitglieder versandt. Die Mitgliederversammlung kann 

außerdem auf Antrag von der Hälfte der Mitglieder des Sonderforschungsbereichs mit o.g. Frist einberufen 

werden. 
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§ 6 Teilprojektleitendenversammlung: Aufgaben und Zusammensetzung  

1. Stimmberechtigte Mitglieder der Teilprojektleitendenversammlung sind die Leiter:innen der am 

Sonderforschungsbereich beteiligten Teilprojekte. 

2. Die Teilprojektleitendenversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Wahl des:der Sprecher:in, der Stellvertretung und zweier weiterer Vorstandsmitglieder 

b) Entscheidung über die Aufnahme von Mitgliedern des Sonderforschungsbereichs und Entscheidung über 

die Beendigung der Mitgliedschaft auf Vorschlag des Vorstands  

c) Verabschiedung des Gesamtfinanzierungsantrags 

d) Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Programms des Sonderforschungsbereichs  

e) Entscheidung über die Einbeziehung neuer Teilprojekte während des Förderzeitraums 

f) Programmändernde Finanzierungsmaßnahmen während des laufenden Förderungszeitraums (z.B. 

inhaltlich begründete Beendigung oder Anfinanzierung eines neuen Teilprojekts) 

g) Entscheidung über die Regeln zur gemeinschaftlichen Nutzung der Forschungsergebnisse und 

Publikationen von Synthesearbeiten (u.a. Begriffserläuterungen, Verteilung der Rechte und Pflichten sowie 

vereinbarte Fristen bzw. Karenzzeiten) 

h) Beratung über die Beantragung bzw. Beschaffung von durch mehrere Teilprojekte genutzten Geräten 

3. Die Teilprojektleitendenversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder 

anwesend ist. Soweit nichts anderes bestimmt ist, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder gefasst. 

4. Bei der Wahl des:der Sprecher:in, der Stellvertretung sowie der zwei weiteren Vorstandsmitglieder aus der 

Gruppe der Teilprojektleiter:innen entscheidet die Teilprojektleitendenversammlung mit absoluter Mehrheit. 

Auch über eine Abwahl der von der Teilprojektleitendenversammlung gewählten Mitglieder des Vorstands, 

einschließlich des:der Sprecher:in, entscheidet die Teilprojektleitendenversammlung mit absoluter Mehrheit. 

Die Abwahl des:der Sprecher:in ist nur wirksam, wenn zugleich ein:e neue:r Sprecher:in gewählt wird. 

5. Die Teilprojektleitendenversammlung wird von dem:der Sprecher:in regelmäßig, mindestens aber einmal pro 

Semester einberufen und geleitet. Sie muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der 

Teilprojektleiter:innen dies verlangt. 

6. Die Einladung zur Teilprojektleitendenversammlung schickt der:die Sprecher:in zusammen mit dem 

Tagesordnungsvorschlag mindestens 14 Tage vor der Versammlung an alle Mitglieder. Alle Mitglieder des 

Sonderforschungsbereichs sind berechtigt, Tagesordnungspunkte zu beantragen. Diese müssen dem:der 

Sprecher:in mindestens eine Woche vor Termin der Versammlung schriftlich zugestellt werden. Die 

Teilprojektleitendenversammlung entscheidet über die Aufnahme von Tagesordnungspunkten. 

7. Die Sitzungen der Teilprojektleitendenversammlung sind für alle Mitglieder des Sonderforschungsbereichs 

öffentlich. Ausgenommen sind Tagesordnungspunkte, die Personalfragen betreffen. 

§ 7 Vorstand: Aufgaben und Zusammensetzung  

1. Der Vorstand setzt sich aus dem:der Sprecher:in, der Stellvertretung sowie drei weiteren Mitgliedern 

zusammen. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit und ist entscheidungsfähig, wenn mindestens vier der 

Mitglieder anwesend sind.  

2. Dem Vorstand sollen Mitglieder unterschiedlicher Fachrichtungen angehören. Ein Mitglied wird durch die 

Mitarbeitendengruppe der Mitgliederversammlung gemäß § 5 Abs. 3 gewählt. Zwei Mitglieder sind von der 

Teilprojektleitendenversammlung aus der Gruppe der Teilprojektleiter:innen zu wählen. Ein Mitglied soll 

Leiter:in des Integrierten Graduiertenkollegs sein. Ein promovierendes Mitglied, das von den Promovierenden 

des Integrierten Graduiertenkollegs bestimmt wird, sowie der:die Beauftragte für Chancengleichheit und 

Diversität (§ 5 Abs. 2 und § 9) nehmen in beratender Form an den Sitzungen des Vorstands teil. 
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3. Seine Mitglieder werden für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Die Neuwahl erfolgt nach Zustellung des 

Bewilligungsbescheids für den neuen Förderzeitraum. Eine Wiederwahl ist möglich.  

4. Der Vorstand trägt für folgende Aufgaben Verantwortung: 

a) Mitwirkung bei der Einstellung und Entlassung von Mitarbeiter:innen (durch die Universität), die aus 

Mitteln des Sonderforschungsbereichs bezahlt werden (in Abstimmung mit den entsprechenden 

Teilprojektleiter:innen) 

b) Entscheidung über die Verwendung der dem Sonderforschungsbereich zugewiesenen Mittel im Rahmen 

der Bewilligungsbedingungen der DFG 

c) Entscheidung bei allen grundsätzlichen personalpolitischen Fragen, welche die Ergänzungsausstattung 

betreffen 

d) Entscheidungen über Umdispositionen größeren Umfangs, die die Wertgrenze von 15.000 Euro übersteigen 

e) Beratungen mit der Hochschulleitung und den Leitungen der Fachbereiche über Fragen der 

Grundausstattung sowie Berufungsfragen 

f) Koordination der Anträge an die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

g) Entscheidung über Vergabe zentral verwalteter Mittel gemäß § 10 Abs. 2 

h) Konzeption und Organisation von Maßnahmen zur Förderung der wissenschaftlichen Weiterqualifizierung 

sowie von Chancengleichheit und Diversität im Sonderforschungsbereich 

i) Vorbereitung des Gesamtfinanzierungsantrags und interne Vorprüfung der Teilprojektanträge 

j) Entgegennahme und Unterbreitung von Vorschlägen für die Aufnahme und den Ausschluss von 

Mitgliedern 

k) Veranstaltungen des Sonderforschungsbereichs 

l) Konzeption und Implementierung von Prozessen zur Qualitätssicherung 

m) Information über die und Beachtung der Einhaltung der Regelungen der „Ordnung zur Sicherstellung guter 

wissenschaftlicher Praxis“ der Universität Osnabrück sowie des „Verfahrensleitfadens zum Umgang mit 

Konflikten im Bereich Promotionen an der Universität Osnabrück“ 

n) alle Fragen, die nach der Ordnung nicht in die Zuständigkeit eines anderen Gremiums oder des Amts 

des:der Sprecher:in fallen 

§ 8 Sprecher:in: Aufgaben und Amtszeit  

1. Als Sprecher:in und als Stellvertreter:in kann gewählt werden, wer im Hauptamt unbefristet dienstrechtlich 

berufene:r Professor:in und Mitglied des Sonderforschungsbereichs ist sowie die Anliegen des 

Sonderforschungsbereichs in den Gremien der Universität Osnabrück vertreten kann. Die Person hat die 

Leitung des Verwaltungsprojekts inne, muss jedoch kein wissenschaftliches Projekt leiten. 

2. Das Amt des:der Sprecher:in umfasst den Vorsitz des Vorstands, der Teilprojektleitendenversammlung und 

der Mitgliederversammlung sowie die Repräsentation des Sonderforschungsbereichs unter Beachtung des § 38 

Abs. 1 NHG. 

3. Die Amtszeit von Sprecher:in und Stellvertreter:in beträgt vier Jahre (eine Förderperiode). Die Neuwahl erfolgt 

nach der Zustellung des Bewilligungsbescheids für den neuen Förderzeitraum. Die Wiederwahl ist möglich. 

4. Zu den Aufgaben des Amts als Sprecher:in gehört insbesondere 

a) die Führung der laufenden Geschäfte einschließlich der laufenden Mittelverwaltung und -abrechnung sowie 

die Entscheidung über Umdispositionen kleineren Umfangs bis zu einer Wertgrenze von 15.000 Euro 

b) die Einberufung und Leitung von Sitzungen des Vorstands sowie der Teilprojektleitenden- und 

Mitgliederversammlungen 

c) die Verantwortung für Gleichstellungsfragen und die Förderung von Chancengleichheit und Diversität auf 

allen Qualifikationsstufen  
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d) die Information der Mitglieder und weiterer am Sonderforschungsbereich Beteiligter 

e) die Vergabe zentraler Mittel gemäß § 10 Abs. 3 

§ 9 Aufgaben der:des Beauftragten für Chancengleichheit und Diversität 

1. Der:die Beauftrage für Chancengleichheit und Diversität  

a) ist beratendes Mitglied des Vorstands 

b) wirkt insbesondere bei der Konzeption und Organisation von Maßnahmen zur Förderung von 

Chancengleichheit und Diversität sowie der Entwicklungsplanung mit 

c) wirkt als dezentrale:r Gleichstellungsbeauftragte:r an Personalentscheidungen des Sonderfor-

schungsbereichs mit 

2. Die Amtszeit der:des dezentralen Gleichstellungsbeauftragten beträgt bei unbefristet Beschäftigten zwei und 

bei befristet Beschäftigten ein Jahr; sie beginnt jeweils am 1. April und endet jeweils am 31. März, vgl. § 12 

Abs. 5 Satz 6 der Grundordnung der Universität Osnabrück. 

§ 10 Verfahren zur Vergabe zentral verwalteter Mittel 

1. Zentral verwaltete Mittel umfassen: 

a) Reisemittel 

b) Mittel für Gastwissenschaftler:innen und Mercator-Fellows 

c) Mittel für Vertretungen 

d) Mittel für Tagungen und andere wissenschaftliche Veranstaltungen (z.B. Workshops) 

e) Pauschale Mittel 

f) Mittel für Publikationen 

g) Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit 

h) Gleichstellungsmittel  

i) Mittel des Integrierten Graduiertenkollegs 

2. Über folgende Positionen entscheidet der Vorstand: 

a) Mittel für Gastwissenschaftler:innen und Mercator-Fellows 

b) Mittel für Vertretungen 

c) Mittel für Tagungen und andere wissenschaftliche Veranstaltungen über 3.000 Euro 

d) Pauschale Mittel 

e) Mittel für Publikationen  

f) Gleichstellungsmittel 

g) Mittel des Integrierten Graduiertenkollegs 

3. Über folgende Positionen entscheidet der:die Sprecher:in: 

a) zentral verwaltete Reisemittel (auf Antrag) 

b) Mittel für wissenschaftliche Veranstaltungen und Workshops bis 3.000 Euro  

c) Mittel für Öffentlichkeitsarbeit  

d) Umdisponierungsanträge innerhalb der Mittel aus einem Teilprojekt auf Antrag einer Teilprojektleiterin 

bzw. eines Teilprojektleiters gemäß der DFG-Regularien 
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§ 11 Schlussbestimmungen 

1. Soweit in dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Vorschriften der Allgemeinen 

Geschäftsordnung der Universität Osnabrück in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

2. Die Ordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium am Tage nach ihrer Veröffentlichung im amtlichen 

Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück in Kraft. 
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Fachspezifischer Teil 

Chemie 

zur studiengangspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

2-Fächer 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Biologie/Chemie hat gemäß § 44 Absatz 1 in der 146 Sitzung vom 

23.03.2022 den folgenden fachspezifischen Teil zur studiengangspezifischen Prüfungsordnung für den 2-Fächer-

Bachelorstudiengang vom 24.05.2022 (Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 04/2022, S. 579) 

beschlossen, der in der 168. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre und Studienqualitätsmittel 

(ZSK) am 25.05.2022 befürwortet und in der 355. Sitzung des Präsidiums am 16.06.2022 genehmigt wurde 

(Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 07/2022, S. 1232). 

Korrektur der fehlerhaften Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 07/2022 

vom 27.09.2022, S. 1232; veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 06/2023, 

S. 862. 

Korrektur der fehlerhaften Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 06/2023 

vom 26.09.2023, S. 862; veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 08/2023, 

S. 1201. 

 

§ 1 Prüfungsausschuss  

Zuständig ist der Prüfungsausschuss Chemie des Fachbereichs Biologie/Chemie.  

§ 2 Aufbau und Gliederung des Studiums  

1Das Fach Chemie kann als Haupt- (84 LP), Kern- (63 LP) oder Nebenfach (42 LP) in den Studienprofilen 1 

(Zugangsbedingung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien), 2 (Zugangsbedingung für einen 

fachwissenschaftlichen Masterstudiengang) und 3 (Vorbereitung auf das Berufsleben) studiert werden. 
2Chemiespezifische Regelungen ergeben sich dabei je nach Studienvariante und Studienprofil in den Bausteinen: 

Studienprogramm (§ 3), Professionalisierung (§ 4), Fachpraktika (§ 5) und Bachelorarbeit (§ 6) entsprechend 

folgender Zusammenstellung, wobei optionale Komponenten entweder vollständig oder teilweise im Fach Chemie 

oder/und im zweiten Fach belegt werden können: 

Chemie im 2-Fächer-Bachelorstudiengang 

   Hauptfach Kernfach Nebenfach 

Studienprogramm  84 LP 63 LP 42 LP 

      

Chemie   obligatorisch obligatorisch obligatorisch 

      

Professionalisierungsbereich (28 LP) 

Profil 1 Kerncurriculum Lehrerbildung 26 LP obligatorisch obligatorisch obligatorisch 

Profil 2 „4-Schritte“ in der Chemie 10 LP optional optional optional 

 Allgemeine Schlüsselkomp.-KoPro 4 LP obligatorisch1 obligatorisch1 obligatorisch1 

 Fachw. Vertiefung in der Chemie 14 LP obligatorisch optional nicht möglich 

  28 LP    

Profil 3 „4-Schritte“ in der Chemie 10 LP optional optional optional 

 Allgemeine Schlüsselkomp.-KoPro 18 LP obligatorisch1 obligatorisch1 obligatorisch1 

  28 LP    

Fachpraktika (14 LP) 

Profil 1 Praktika in der Lehrerbildung 16 LP obligatorisch obligatorisch obligatorisch 

Profil 2 Fachpraktika in der Chemie 14 LP obligatorisch optional nicht möglich 

Profil 3 Fachpraktika in der Chemie 14 LP obligatorisch optional nicht möglich 
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Bachelorarbeit (12 LP) 

Profil 1 Bachelorarbeit in der Chemie 12 LP obligatorisch optional nicht möglich 

Profil 2 Bachelorarbeit in der Chemie 12 LP obligatorisch optional nicht möglich 

Profil 3 Bachelorarbeit in der Chemie 12 LP obligatorisch optional nicht möglich 
 

1Bzgl. Ausnahmen siehe § 4, Absatz 3, Ziffer 3. 

§ 3 Studienprogramm  

(1) Das erfolgreiche Studium des Fachs Chemie als Hauptfach erfordert den Nachweis von 84 LP, die sich in den 

unterschiedlichen Studienprofilen in nachfolgende Pflicht- und/bzw. Wahlpflichtbereiche unterteilen, wobei 

der Angebotsturnus der Module und die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Modulen im 

Modulhandbuch des Fachs Chemie geregelt sind: 

a) Chemie als Hauptfach im Studienprofil 1 

    

Pflichtbereich 78 LP  SWS LP 

    

CHE-GAll Grundlagen der Allgemeinen Chemie 11 12 

CHE-GOC_v1 Grundlagen der Organischen Chemie 12 12 

CHE-GAC_v1 Grundlagen der Anorganischen Chemie 12 12 

CHE-GPC_v1 Grundlagen der Physikalischen Chemie 12 12 

CHE-GDik Grundlagen der Chemiedidaktik 6 6 

    

CHE-AOCRetro_v1 Aufbaumodul OC – Retrosynthese 2 3 

CHE-AOCMech_v1 Aufbaumodul OC – Reaktionsmechanismen 2 3 

CHE-AACNMet Aufbaumodul AC – Nichtmetalle 2 3 

CHE-AACMet Aufbaumodul AC – Metalle 2 3 

CHE-APCKin_v1 Aufbaumodul PC – Kinetik 2 3 

CHE-APCReak Aufbaumodul PC – Chem. Reaktionen 2 3 

    

CHE-FachKoll Fachkolloquien 6 6 

    

Wahlpflichtbereich 6/12 LP, d.h. es müssen 2 Module belegt werden1 

    

CHE-EOCBioS_v1 Biologisch wichtige Stoffklassen 3 3 

CHE-EACFest_v1 Festkörperchemie 3 3 

CHE-EOCSpecAn Spektr. und Analy. Methoden in der Org. Chemie 3 3 

CHE-EPCElek Elektrochemie 3 3 

    
1Eines der beiden nicht belegten Ergänzungsmodule muss im Masterstudiengang Lehramt an 
Gymnasien belegt werden. 

 

b) Chemie als Hauptfach in den Studienprofilen 2 und 3 

    

Pflichtbereich I 66 LP SWS LP 

    

CHE-GAll Grundlagen der Allgemeinen Chemie 11 12 

CHE-GOC_v1 Grundlagen der Organischen Chemie 12 12 

CHE-GAC_v1 Grundlagen der Anorganischen Chemie 12 12 

CHE-GPC_v1 Grundlagen der Physikalischen Chemie 12 12 

    

CHE-AOCRetro_v1 Aufbaumodul OC – Retrosynthese 2 3 

CHE-AOCMech_v1 Aufbaumodul OC – Reaktionsmechanismen 2 3 

CHE-AACNMet Aufbaumodul AC – Nichtmetalle 2 3 

CHE-AACMet Aufbaumodul AC – Metalle 2 3 

CHE-APCKin_v1 Aufbaumodul PC – Kinetik 2 3 

CHE-APCReak Aufbaumodul PC – Chem. Reaktionen 2 3 
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Wahlpflichtbereich 12/15 LP 

    

CHE-EOCBioS_v1 Biologisch wichtige Stoffklassen 3 3 

CHE-EACFest_v1 Festkörperchemie 3 3 

CHE-EOCSpecAn Spektr. und Analy. Methoden in der Org. Chemie 3 3 

CHE-EPCElek Elektrochemie 3 3 

CHE-OrgMet Organometallchemie 2 3 

    

Pflichtbereich II 6 LP 

    

CHE-FachKoll Fachkolloquien 6 6 

(2) Das erfolgreiche Studium des Fachs Chemie als Kernfach erfordert den Nachweis von 63 LP, die sich in den 

unterschiedlichen Studienprofilen in nachfolgende Pflicht- und/bzw. Wahlpflichtbereiche unterteilen, wobei 

der Angebotsturnus der Module und die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Modulen im 

Modulhandbuch des Fachs Chemie geregelt sind: 

a) Chemie als Kernfach im Studienprofil 1 

    

Pflichtbereich 60 LP  SWS LP 

    

CHE-GAll Grundlagen der Allgemeinen Chemie 11 12 

CHE-GOC_v1 Grundlagen der Organischen Chemie 12 12 

CHE-GAC_v1 Grundlagen der Anorganischen Chemie 12 12 

CHE-GPC_v1 Grundlagen der Physikalischen Chemie 12 12 

CHE-GDik Grundlagen der Chemiedidaktik 6 6 

    

CHE-FachKoll Fachkolloquien 6 6 

    

Wahlpflichtbereich 3/18 LP, d.h. es muss ein Modul belegt werden1 

    

CHE-AOCRetro_v1 Aufbaumodul OC – Retrosynthese 2 3 

CHE-AOCMech_v1 Aufbaumodul OC – Reaktionsmechanismen 2 3 

CHE-AACNMet Aufbaumodul AC – Nichtmetalle 2 3 

CHE-AACMet Aufbaumodul AC – Metalle 2 3 

CHE-APCKin_v1 Aufbaumodul PC – Kinetik 2 3 

CHE-APCReak Aufbaumodul PC – Chem. Reaktionen 2 3 

    
1 Die nicht belegten Aufbaumodule müssen im Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien 
belegt werden. 

 

b) Chemie als Kernfach in den Studienprofilen 2 und 3 

    

Pflichtbereich 54 LP  SWS LP 

    

CHE-GAll Grundlagen der Allgemeinen Chemie 11 12 

CHE-GOC_v1 Grundlagen der Organischen Chemie 12 12 

CHE-GAC_v1 Grundlagen der Anorganischen Chemie 12 12 

CHE-GPC_v1 Grundlagen der Physikalischen Chemie 12 12 

    

CHE-FachKoll Fachkolloquien 6 6 

    

Wahlpflichtbereich 9/18 LP, d.h. es müssen drei Module belegt werden 

    

CHE-AOCRetro_v1 Aufbaumodul OC – Retrosynthese 2 3 

CHE-AOCMech_v1 Aufbaumodul OC – Reaktionsmechanismen 2 3 

CHE-AACNMet Aufbaumodul AC – Nichtmetalle 2 3 

CHE-AACMet Aufbaumodul AC – Metalle 2 3 

CHE-APCKin_v1 Aufbaumodul PC – Kinetik 2 3 

CHE-APCReak Aufbaumodul PC – Chem. Reaktionen 2 3 
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(3) Das erfolgreiche Studium des Fachs Chemie als Nebenfach erfordert den Nachweis von 42 LP, die sich in den 

unterschiedlichen Studienprofilen in nachfolgende Pflicht- und/bzw. Wahlpflichtbereiche unterteilen, wobei 

der Angebotsturnus der Module und die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Modulen im 

Modulhandbuch des Fachs Chemie geregelt sind: 

a) Chemie als Nebenfach im Studienprofil 1 

    

Pflichtbereich 18 LP  SWS LP 

    

CHE-GAll Grundlagen der Allgemeinen Chemie 11 12 

CHE-GDik Grundlagen der Chemiedidaktik 6 6 

    

Wahlpflichtbereich I 24/36 LP, d.h. es müssen zwei Module belegt werden1 

    

CHE-GOC_v1 Grundlagen der Organischen Chemie 12 12 

CHE-GAC_v1 Grundlagen der Anorganischen Chemie 12 12 

CHE-GPC_v1 Grundlagen der Physikalischen Chemie 12 12 

    
1Das nicht belegte Grundlagenmodul muss im Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien 
belegt werden. 

 

b) Chemie als Nebenfach in den Studienprofilen 2 und 3 

    

Pflichtbereich 12 LP  SWS LP 

    

CHE-GAll Grundlagen der Allgemeinen Chemie 11 12 

    

Wahlpflichtbereich I 24/36 LP, d.h. es müssen zwei Module belegt werden1 

    

CHE-GOC_v1 Grundlagen der Organischen Chemie 12 12 

CHE-GAC_v1 Grundlagen der Anorganischen Chemie 12 12 

CHE-GPC_v1 Grundlagen der Physikalischen Chemie 12 12 

    

Wahlpflichtbereich II 6/18 LP, d.h. es müssen zwei Module belegt werden1 

    

CHE-AOCRetro_v1 Aufbaumodul OC – Retrosynthese 2 3 

CHE-AOCMech_v1 Aufbaumodul OC – Reaktionsmechanismen 2 3 

CHE-AACNMet Aufbaumodul AC – Nichtmetalle 2 3 

CHE-AACMet Aufbaumodul AC – Metalle 2 3 

CHE-APCKin_v1 Aufbaumodul PC – Kinetik 2 3 

CHE-APCReak Aufbaumodul PC – Chem. Reaktionen 2 3 

    
1 Erlaubte Kombinationen sind: GOC+AOC, GAC oder GPC; GAC+AAC, GPC oder GOC; GPC+APC, 
GAC oder GOC. 

§ 4 Professionalisierung 

(1) 1Je nach Studienprofil und Studienvariante erfolgt die Professionalisierung im Kerncurriculum Lehrerbildung 

(KCL-2FB, Studienprofil 1) oder fach- bzw. fächerspezifisch (Studienprofil 2, 3). 2Die fach- bzw. 

fächerspezifische Professionalisierung erfolgt im Studienprofil 2 nach dem Modell „4-Schritte plus“ (10 LP + 

4 LP) und der Fachwissenschaftlichen Vertiefung (14 LP), sowie im Studienprofil 3 nach dem Modell „4-

Schritte“ (10 LP) und den Allgemeinen Schlüsselkompetenzen der Koordinationsstelle Professionalisierung 

(18 LP). 3Im Studienprofil 3 können in der Regel keine LP im Bereich Fachwissenschaftliche Vertiefung 

erworben werden (§ 3, Überfachlicher Teil zur studiengangspezifischen Prüfungsordnung für den 2-Fächer-

Bachelorstudiengang: Professionalisierungsbereich).  
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(2) 1Im Studienprofil 2 ist die Fachwissenschaftliche Vertiefung im Fach Chemie eine Zugangsvoraussetzung für 

den Osnabrücker Masterstudiengang „Nanosciences – Materials, Molecules and Cells“ (§ 2, Absatz 2, Ziffer 2 

Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang „Nanosciences – 

Materials, Molecules and Cells“). 2Da dieser international ausgerichtete Studiengang Englisch als 

Hauptsprache hat, finden die Module der Fachwissenschaftlichen Vertiefung in der Chemie bevorzugt in 

Englisch statt. 3In der Studienvariante Hauptfach Chemie müssen alle 14 LP, in der Studienvariante Kernfach 

Chemie können bis zu 14 LP aus dem Modulangebot der Fachwissenschaftlichen Vertiefung der Chemie 

erworben werden. 4In der Studienvariante Kernfach Chemie können auf Antrag alternativ LP in den Aufbau- 

und Ergänzungsmodulen der Chemie im Rahmen der Fachwissenschaftlichen Vertiefung erworben werden, 

die nicht im Wahlpflichtbereich (§ 3, Absatz 2b) belegt wurden. 5Im Nebenfach Chemie können keine LP in 

der Fachwissenschaftlichen Vertiefung der Chemie erworben werden. 

Fachwissenschaftliche Vertiefung im Fach Chemie 

    

Hauptfach Wahlpflichtbereich mit 14 LP - obligatorisch   

Kernfach Wahlbereich mit bis zu 14 LP - optional   

Nebenfach nicht möglich   

    

Kürzel Modultitel SWS LP 

    

CHE-Chalnorg Characterisation Methods in Inorganic Chemistry 2 3 

CHE-BioInorg Bioinorganic Chemistry 2 3 

CHE-SynComp Important Synthetic Organic Compounds 2 3 

CHE-NMRSpec NMR-Spectroscopy 2 3 

CHE-AtomBond Atomic Structure and Chemical Bond 1 2 

(3) 1Im Fach Chemie können im Modell „4-Schritte (plus)“ optional bis zu 10 LP erworben werden. 2Die Module 

der Chemie im Modell „4-Schritte (plus)“ finden additiv (CHE-4+.1, CHE-4+.2, CHE-4+.4Sem) bzw. 

integrativ (CHE-4+.3, CHE-4+.4Tut) statt. 3In allen Studienvarianten können Schritte, die doppelt, also in 

beiden Fächern absolviert werden, im Studienprofil 2 in Höhe von bis zu 4 LP als das „plus“ und im 

Studienprofil 3 in Höhe von bis zu 10 LP im Bereich der Allgemeinen Schlüsselkompetenzen angerechnet 

werden. 4Die Tutorentätigkeit im Rahmen des Modells „4-Schritte (plus)“ ist im Fach Chemie in der Regel 

unentgeltlich. 5Ein Anspruch auf eine bestimmte Tutorentätigkeit besteht nicht.  

„4-Schritte (plus)“ im Fach Chemie 

    

Hauptfach optional   

Kernfach optional   

Nebenfach optional    

    

Kürzel Modultitel SWS LP 

    

CHE-4+.1 Chemie im Alltag 2 2 

CHE-4+.2 Lesen, Schreiben, Präsentieren 2 2 

CHE-4+.3 Anwendungen in Fachveranstaltungen 2 2 

CHE-4+.4 Tutorentätigkeit 4 4 

§ 5 Fachpraktika/Außerschulisch-fachbezogenes Praktikum 

(1) 1Im Fach Chemie besteht für Studierende der Studienvarianten Haupt- und Kernfach Chemie in den 

Studienprofilen 2 und 3 die Möglichkeit, zwei Fachpraktika (CHE-FachPra1 und CHE-FachPra2) im Umfang 

von jeweils 7 LP durchzuführen. 2Dabei sollte das letzte der beiden Fachpraktika in der Arbeitsgruppe 

durchgeführt werden, in der auch die Bachelorarbeit geplant ist. 3Beide Fachpraktika werden benotet. 4Beide 

Fachpraktika können als eine Einheit mit 14 LP in einer Arbeitsgruppe durchgeführt werden. 
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(2) 1Auf Antrag besteht auch die Möglichkeit der Anerkennung eines außerschulisch-fachbezogenen Praktikums 

durch den Prüfungsausschuss. 2Die Anerkennung eines solchen Praktikums setzt voraus, dass im Praktikum 

den Studierenden Einblicke in typische Anwendungen mit chemisch-technischem Hintergrund sowie in das 

fachliche Anforderungsprofil von Berufstätigen im chemisch-technischen Bereich vermittelt werden. 
3Mögliche Praktikumsbereiche sind insbesondere Industrie- und Handwerksbetriebe, aber auch andere 

chemienahe Forschungseinrichtungen. 4Bei einer Dauer von 210 Stunden wird das Praktikum in der Regel mit 

7 LP bewertet. 5Bei einer anderen Dauer des Praktikums entscheidet der Prüfungsausschuss über die 

Anrechnung der Leistungspunkte, maximal können 14 LP über ein außerschulisch-fachbezogenes Praktikum 

erworben werden. 6Ähnlich wie die Fachpraktika sollte auch das außerschulisch-fachbezogene Praktikum in 

einem höheren Semester durchgeführt werden. 7Die Studierenden müssen vor Aufnahme des Praktikums dem 

Prüfungsausschuss das geplante Praktikum darlegen. 8Auf der Grundlage dieser Darlegung entscheidet dieser, 

ob das geplante Praktikum grundsätzlich die Voraussetzungen für die Anerkennung gemäß Satz 2 dieses 

Absatzes erfüllt. 9Die Ableistung des Praktikums ist von der entsprechenden Einrichtung bzw. dem Träger 

schriftlich zu bestätigen. 10Die Studierenden fertigen einen Praktikumsbericht an und legen diesen dem 

Prüfungsausschuss zur Begutachtung vor. 11Auf der Basis des Praktikumsberichtes entscheidet der 

Prüfungsausschuss über die Anerkennung des Praktikums und stellt hierüber eine Bescheinigung aus. 12Das 

außerschulisch-fachbezogene Praktikum wird nicht benotet.  

§ 6 Bachelorarbeit 

(1) 1In allen drei Studienprofilen kann in den Studienvarianten Haupt- und Kernfach Chemie, nicht aber in der 

Studienvariante Nebenfach Chemie, eine Bachelorarbeit im Umfang von 12 LP in den Arbeitsgruppen des 

Fachs Chemie angefertigt werden. 2Integraler Bestandteil der Bachelorarbeit im Fach Chemie ist dabei jeweils 

das Modul CHE-AwA „Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten“. 3Ein Anspruch auf eine Bachelorarbeit in 

einer bestimmten Arbeitsgruppe besteht nicht. 

(2) 1Der oder die Studierende soll mit der Anfertigung einer Bachelorarbeit im Fach Chemie nachweisen, dass er 

oder sie in der Lage ist, innerhalb der vorgegebenen Frist eine chemiewissenschaftliche oder chemiedidaktische 

Fragestellung weitgehend selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden und nach wissenschaftlichen 

Standards zu bearbeiten. 2Neue Forschungsergebnisse oder substantielle Verbesserungen bekannter 

Untersuchungsergebnisse können, müssen aber nicht erzielt werden. 3Die Ergebnisse der Bachelorarbeit sind 

in einer schriftlichen Ausarbeitung niederzulegen, die hinsichtlich ihrer Struktur, der Diskussion des Stands 

der Forschung, der Zitation von Quellen und Fachliteratur, der Darstellung und Dokumentation der Ergebnisse, 

der Diskussion der Ergebnisse sowie in ihrer Sprache und Form genügenden fachwissenschaftlichen Standards 

entspricht. 4Quellen, verwendete Hilfsmittel, Zuarbeiten durch andere Personen sowie Unterstützungs-

leistungen durch andere Personen, die für die Durchführung der Bachelorarbeit sowie die Anfertigung der 

schriftlichen Ausarbeitung verwendet werden, sind in angemessener Form offenzulegen. 

(3) 1Vor der Anmeldung zur Bachelorarbeit sollen im Falle des Studiums des Fachs Chemie als Hauptfach 78 von 

84 LP und im Falle des Studiums des Fachs Chemie als Kernfach 57 von 63 LP der gemäß § 3, Absatz 1 und 

2 vorgesehenen studienbegleitenden Prüfungen bestanden sein. 2Über begründete Ausnahmen entscheidet der 

Prüfungsausschuss Chemie. 3§ 9, Absatz 3 SSPO-2FB bleibt von den Regelungen in Ziffer 1 und 2 unberührt. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss Chemie bestellt eine Erstprüferin oder einen Erstprüfer sowie eine Zweitprüferin oder 

einen Zweitprüfer. 2Als Erstprüferin oder Erstprüfer können an der Universität Osnabrück im Fach Chemie 

prüfungsberechtigte Personen bestellt werden. 3Die Erstprüferin oder der Erstprüfer fungiert in der Regel als 

Betreuerin oder Betreuer der Bachelorarbeit. 4Als Zweitprüferin oder Zweitprüfer können im Fach Chemie 

prüfungsberechtigte Angehörige der Universität Osnabrück oder Angehörige der Universität Osnabrück, die 

in einem mit dem Thema der Bachelorarbeit in Beziehung stehenden weiteren Fach prüfungsberechtigt sind, 

bestellt werden. 5Personen, die nicht der Universität Osnabrück angehören, können als Zweitprüferin oder 

Zweitprüfer bestellt werden, sofern diese an einer deutschen oder einer gleichgestellten ausländischen 

Hochschule im Fach Chemie oder in einem mit dem Thema der Bachelorarbeit in Beziehung stehenden 

weiteren Fach prüfungsberechtigt sind. 6In der beruflichen Praxis oder der beruflichen Ausbildung erfahrene 

Personen, die nicht der Universität Osnabrück angehören, können in Ausnahmefällen als Zweitprüferin oder 

Zweitprüfer bestellt werden, sofern diese eine Promotion in Chemie oder in einem weiteren, mit dem Thema 

der Bachelorarbeit in Beziehung stehenden Fach aufweisen und sie eine darüber hinausgehende, mit der 

Thematik der Bachelorarbeit in Beziehung stehende Expertise besitzen. 
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(5) 1Die Bearbeitungszeit dauert 3 Monate, beginnend ab dem Datum der Bekanntgabe des Themas der 

Bachelorarbeit durch den Prüfungsausschuss. 2Die weiteren Ausführungsbestimmungen der SSPO-2FB 

bleiben davon unberührt. 

(6) 1Die Bachelorarbeit wird von der Erstprüferin beziehungsweise dem Erstprüfer sowie der Zweitprüferin 

beziehungsweise dem Zweitprüfer bewertet. 2Die Note für die Bachelorarbeit errechnet sich nach § 16, Absatz 

4 der APO-BM aus dem arithmetischen Mittel der von den beiden Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 

(7) 1Auf Antrag an den Prüfungsausschuss Chemie und vorbehaltlich der Zustimmung durch den Prü-

fungsausschuss Chemie kann die Bachelorarbeit auch außerhalb der Universität Osnabrück bei einer externen 

Stelle angefertigt werden. 2Die Studierenden müssen vor Aufnahme der Bachelorarbeit dem Prüfungsausschuss 

Chemie  

– einen mit der designierten Erstprüferin beziehungsweise dem designierten Erstprüfer abgestimmten 

vorläufigen Arbeitsplan sowie ein mit der designierten Erstprüferin beziehungsweise dem designierten 

Erstprüfer abgestimmtes Betreuungskonzept für die Bachelorarbeit vorlegen, 

– darlegen, dass die externe Stelle die für die Durchführung einer Bachelorarbeit notwendigen Ressourcen 

bereitstellen kann, 

– nachweisen, dass die externe Stelle in die dortige Durchführung der Bachelorarbeit und in die Bereitstellung 

der hierfür erforderlichen Ressourcen eingewilligt hat. 

 3Auf Grundlage dieser Angaben und Nachweise prüft der Prüfungsausschuss Chemie, ob die in Absatz 2 

beschriebenen Anforderungen an Bachelorarbeiten grundsätzlich erfüllbar sind. 

§ 7 Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

(1) 1Dieser fachspezifische Teil der Prüfungsordnung tritt nach seiner Genehmigung durch das Präsidium der 

Universität Osnabrück und nach seiner Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität 

Osnabrück zum 1. Oktober 2022 in Kraft. 2Der bisher geltende fachspezifische Teil tritt außer Kraft. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 gilt für Studierende, die ihr Bachelorstudium vor dem Inkrafttreten dieses 

fachspezifischen Teils der Prüfungsordnung aufgenommen haben, der bisher geltende fachspezifische Teil der 

Prüfungsordnung weiter fort. 2Spätestens ab dem Wintersemester 2024/2025 gilt auch für diese Studierende 

der neue fachspezifische Teil. 3Soweit Veranstaltungen des bisherigen fachspezifischen Teils der 

Prüfungsordnung dann nicht mehr angeboten werden, sind dadurch fehlende LP durch andere Module 

auszugleichen. 3Näheres regelt in diesem Fall der Prüfungsausschuss. 
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